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Landtag ist weiter einbezogen 
Helmut Konrad, FBP-Fraktionssprecher und Mitglied der Verfassungskommission, zum Prozess der Verfassungsrevision 

«Mit der gleichzeitig laufenden 
Initiative käme es zu einem 
Parallelverfahren, zu einer Kon
fusion, die mehr Verwirrung als 
Klärung brächte», sagt FBP-
Fraktionssprecher Helmut Kon
rad, Mitglied der Verfassungs-
kommissiort, zum geplanten 
Rückzug der Regierungsvorlage. 

Martin Frömmelt 

Volksblatt: Helmut Konrad, Kritiker 
behaupten, dass sich gegenüber der 
in der ersten Lesung behandelten 
Regierungsvorlage praktisch nichts 
verändert habe... 

Helmut Konrad: Diese Aussage ist 
sicher nicht zutreffend. Alle Mitglieder 
der Verfassungskommission haben 
übereinstimmend festgestellt, dass 
Verbesserungen gegenüber der Regie
rungsvorlage erzielt worden sind. Aber 
nicht allen Mitgliedern sind diese weit 
genug gegangen. Die Bewertung der 
Nachbesserungen hängt natürlich im
mer vom Blickwinkel und von der Ein
schätzung des Beurteilers ab. Auch ich 
hätte mir im einen oder anderen kriti
schen Punkt noch Verbesserungen ge
wünscht, und ich habe mich auch 
dafür eingesetzt. Es gilt jedoch zu 
berücksichtigen, dass für eine Verfas
sungsänderung die Zustimmung bei
der Träger der Staatsgewalt, also von 
Fürst und Volk, notwendig ist. Wenn 
man diese duale Staatsform, die ich als 
ideale Grundlage für unser Staatswe
sen erachtc, bewahren will, braucht es 
Kompromissbereitschaft. Nach den di
versen Nachbesserungen, die zwischen 
der Verfassungskommission und dem 
Fürstenhaus erarbeitet wurden, er
scheint mir persönlich die Initiativvor
lage eine tragbare Grundlage. 

Worin bestehen denn diese Verbes
serungen? 

Diese Verbesserungen betreffen das 
Selbstbestimmungsrecht der Gemein
den, die rechtliche Stellung des Lan
desfürsten, das Notverordnungsrecht, 
bei dem nun neben der zeitlichen Ein
schränkung auch die notstandsfesten 
Grundrechte aufgeführt sind, sowie die 
Richterbestellung, im Rahmen derer 
das Vorschlagsgremium paritätisch be
setzt ist. Auch eine regierungslose Zeit 
und damit die Ausrufung eines Not

standes ist nach den Bestimmungen 
von Art. 79/80 praktisch ausgeschlos
sen. Diese Verbesserungen tragen ver
schiedenen Kritikpunkten Rechnung, 
die im Rahmen der ersten Lesung im 
Landtag geäussert wurden. 

Was sagen Sie zur Kritik, dass mit 
dem wahrscheinlichen Rückzug der 
Regierungsvorlage der parlamentari
sche Weg unterbunden werde? 

Auch ich hätte eine zweite Lesung 
im Landtag bevorzugt. Nachdem j e 
doch die verbesserte Regierungsvorla
ge als Initiativvorlage angemeldet 
wurde, stellt sich die Frage, ob eine 
zweite Lesung noch sinnvoll ist. Es kä
me zu Einzelabstimmungen über jeden 
Verfassungsartikel, wobei einige das 
notwendige Quorum erhielten, andere 
wieder nicht. Eine weitere Lesung 
bringt, dazu braucht es keine propheti
schen Fähigkeiten, keine Einigung. Mit 
der gleichzeitig laufenden . Initiative 
käme es zu einem Parallelverfahren, zu 
einer Konfusion, die mehr Verwirrung 
als Klärung brächte. Ausserdem wird 
sich der Landtag auch ohne zweite Le
sung noch verschiedentlich mit der 
Initiativvorlage auseinander zu setzen 
haben. Der Bericht der Landtagskom-

Zweite Lesung brächte 
mehr Verwirrung 

mission sowie das im Volksrechtege
setz vorgesehene Verfahren der Be
handlung einer Initiative werden dem 
Landtag Gelegenheit bieten, den Ini
tiativvorschlag zu diskutieren. Die Re
gierung hat dann auch die Möglich
keit, zu Fragen der ersten Lesung, so
weit sie nicht durch den neuen Geset
zestext beantwortet sind, Stellung zu 
nehmen. Das garantiert eine öffentli
che Diskussion im Landtag als Beitrag 
zur notwendigen Meinungsbildung in 
der Bevölkerung. 

Es ist der Vorschlag gemacht wor
den, noch einmal ganz vorne zu be
ginnen, einen Verfassungskonvent 
zu wählen... 

Es erstaunt mich, dass jetzt, nach 
Jahren der Diskussion, erstmals ein 
Verfahrensvorschlag in die Diskussion 
geworfen wird. Sinnvollerweise hätte 
man in der Startphase solche Verfah
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rensüberlegungen machen müssen. 
Dies war möglicherweise ein Unterlas-
sungsfchlcr. Man hat sich hinter die 
Erarbeitung von Positionen gemacht, 
ohne das Verfahren für diesen einma
ligen Vorgang zu definieren. Der Weg, 
wie diese Diskussionen gelaufen sind, 
war rückblickend nicht optimal. 

Wie stehen Sie denn jetzt zum Ini
tiativvorschlag, der zur Abstimmung 
kommen soll? 

Wie bereits erwähnt, ist die verbes
serte Regierungsvorlage, die mit def 
Initiative zur Abstimmung gebracht 
werden soll, in meinen Augen eine 
tragfähige Grundlage. Für mich ist die 
Entwicklung der Verfassung ein Pro
zess. Wir werden innert nützlicher 
Frist keine Verfassungvorlage zustan
de bringen, mit der alle Beteiligten 
einverstanden sind. Die heutige Ver
fassung wurde im Landtag von allen 
Parteien als revisionsbedürftig erach
tet und findet auch beim Fürstenhaus 
nicht mehr die notwendige Akzeptanz. 
Die jahrelangen Diskussionen und 
emotionalen Auseinandersetzungen 
binden viel Kraft und Energie, die wir 
für die Bewältigung anderer Heraus
forderungen dringend brauchen. Nun 
ist es an der Zeit, dass eine Entschei
dung getroffen wird. Die Volksabstim
mung wird nun klären, ob eine Mehr
heit der Bevölkerung die nachgebes
serte Verfassungsvorlage als tragfahig 

erachtet oder ob und unter welchen 
Umständen wir neu über die Bücher 
müssen. 

2 8  Personen haben nun aber gegen 
diese Volksinitiative eine Beschwer
de eingereicht. A(g Hauptgrund wird 
angeführt; dass die Stimmbürgerin
nen und Stimmbürger nicht frei ent
scheiden könnten aufgrund der mög
lichen Konsequenzen, die der Lan
desfürst angekündigt hat... 

Vorerst möchte ich festhalten, dass 
das Beschwerderecht ein verfassungs
mässig garantiertes Recht ist wie das 
Initiativrecht. Die mit der Beschwerde 
aufgeworfenen Fragen müssen umge
hend und umfassend behandelt wer
den. 

Wird hier nicht auf Verzögerung ge
macht, um eine Volksabstimmung 
hinauszuschieben und den Gerichts
weg einzuschlagen, der ja recht lan
g e  dauern könnte? 

Ich denke, dass die Beschwerdefüh
rer sich von der Sorge um demokrati
sche Rechte, hier um die Entschei
dungsfreiheit, haben leiten lassen. 
Nach meiner Auffassung gibt es die 
absolute Entscheidungsfreiheit nicht, 
wie sie vielleicht mit der Beschwerde 
suggeriert wird. Wir leben alle auch in 
Abhängigkeiten. Bei jeder Entschei
dung sollten wir die Konsequenzen 
miteinbeziehen. Das war beispielswei

se bei der EWR-Abstimmung der Fall. 
Auch das parlamentarische Instrument 
der Vertrauensfrage kann hier als Bei
spiel aufgeführt werden. Wenn die Re
gierung in Deutschland oder Italien ei
ne Sachabstimmung im Parlament mit 
der Vertrauensfrage verbindet, so ver
bindet sie damit die Frage über ihren 
Verbleib im Amt. Man kann meines 
Erachtens hier auch nicht von Erpres-

Konsequenzen trans
parent machen 

sung sprechen. Der Landesfiirst ha t  
seine Konsequenzen offengelegt für 
den Fall, dass es bei der alten Verfas
sung bleibt. Manche empfinden dies 
als Erpressung. Mich hat eher die Art 
und Weise gestört, wie dies kommuni
ziert wurde. 

Wie weit Ist bei diesem Verfas
sungsstrelt Partei-Kalkül Im Spiel? 

Innerhalb der Verfassungskommissi-
on wurde intensiv, konstruktiv und in 
guter Atmosphäre gearbeitet. Die Ver
fassungskommission wird über ihre 
Arbeit Bericht erstatten. Ich glaube 
auch, dass die Parteien sich in dieser 
Frage nicht von Parteitaktik leiten las
sen dürfen. Die Meinungsdifferenzen 
ziehen sich quer durch ihre Anhänger
schaft und rein taktische Überlegun
gen würden sich in dieser Sache früher 
oder später als Bumerang erweisen. 
Ein Gewinner-Verlierer-Denken scha
det auch hier mehr, als dass es nützt. 

Was wünschen Sie sich für die be
vorstehende Auseinandersetzung Im 
Verfassungsstreit? 

Die Demokratie lebt davon, dass 
Menschen sich einbringen und ihre 
Meinung äussern. Dabei ist es wichtig, 
dass andere Meinungen ernst genom
men und respektiert werden. 
Grundsätzlich sollte man davon aus
gehen, dass jede undjede^ der sich ar
tikuliert, das Gesamtwohl unseres Lan
des und unserer Gesellschaft im Auge 
hat. Deshalb wünsche ich mir, dass wir 
die Auseinandersetzung um unsere 
künftige Verfassung fair und mit dem 
notwendigen Respekt gegenüber ande
ren Meinungen über die Bühne brin
gen. Dann können wir als Gemein
schaft nur gewinnen. 
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